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Weiſe in rdnung zu bringen äßt ſich nicht leugnen, daß ES
MN dieſer Hinſicht einen gewaltigen Unterſchied zwiſchen einer Stadt
und einer einfachen Landſeelſorgsſtation gibt Nullum dubium!
Diesbezüglich hat ergebenſt Schreibender ſelbſt Dropria eXxPeri-
ntia 1N animarum un einer Landeshauptſtadt ſeine Erfahrungen
gemacht. Trachten Ird jedo jeder nach ſeinem beſten Wiſſen und
Gewiſſen, ſo wichtige Familienverhältniſſe, ſo lange eS Zeit iſt,
ins richtige Geleiſe führen auf daß man tempore praeter-
ApS0 ſich nich der Gefahr ausſetzt, den Behörden, bei denen
derlei 0  en dem Anſehen des dleru gewiß nicht bei  1  en, ſowie
ſich ſelbſt die vielen, unangenehmen Hin und Herſchreibereien zu
verurſachen.

St Stefan ail (Kärnten). Pfr In Pe lnäl
(Erſcheinungen armer Seelen au dem Fege⸗

feuer.) Mövia, eine ehr verſtändige und nüchterne rau, teilt
ihrem Beichtvater folgendes mit „Vor etlichen 0  en AL meine
Mutter, eine ehr gewiſſenhafte und fromme Perſon plötzlich hinweg.
Vorgeſtern nachts erſchien ſie mir Wwar 0 w

trauriger und betrübter Geſtalt; nach einer urzen Weile prach ſie
3u mir, ſie habe uR Fegefeuer große Peinen eiden für
ſie auf einem privilegierten Altare die heilige Meſſe leſen laſſen, un
mal die heilige Kommunion aufopfern, einmal den reuzweg nd an

drei nacheinanderfolgenden Samstagen den Roſenkranz beten Hierauf
blickte ſie mich noch einmal recht wehmütig Qan und verſchwand. 1eſe
Erſcheinung kam mir Aunerwarte und machte auf mich einen tiefen
und ſchmerzlichen Eindruck und ich mich dringend aufgefordert, die
verlangten Bitten u erfüllen. Heute möchte ich mit der Aufopferung
der eiligen Kommunion beginnen. Doch bitte ich Euer Hochwürden,
mir erklären, ob mein Vorhaben gebilligt werden kann?

Löſung Die Hauptpunkte, auf der Konfeſſarius hier 3u
achten hat, ſind folgende:

Der Konfeſſariu ſt nicht berechtigt, die Möglichkeit ſolcher
Erſcheinungen (Deo 816 vOlente) In Abrede ſtellen oder wohl gar
ohne weiteres derartige Erſcheinungen als eine Sache des Aberglaubens

erklären. Wohl eS nicht ſolchen E die Möglichkeit
dieſer Erſcheinungen leugnen nd mit 0 und darüber reden;
wenn man aber in Erwägung zie woher Urteile kommen, ſo
ſind eS Perſonen, von denen weiß, daß ſie das Daſein Gottes
und die Unſterblichkei der (ele oder das Fegefeuer leugnen, dieſe
Grundwahrheiten wenigſtens bezweifeln; oder eS ind Perſonen, die
mehr oder weniger vom Rationalismus angefreſſen ſind und Qher

von ſich weiſen, was Iin das Gebiet des Geheimnisvollen fällt
Das Urteil Perſonen hat In vorwürfiger rage keinen Wert
Daß zwiſchen der Geiſter und Men  en  5 ein Verkehr ſtattfinden
könne, bezeugt die erſten Blatte bis zum letzten: ſie be
ginnt mit der Erſcheinung des euſeé Im Paradieſe und chließt mit
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der Erſcheinung de Engels bei dem cher auf Patmos. u be⸗
ſie mehrere Erſcheinungen abgeſchiedener menſchlicher Seelen

Der Glaubensſtreiter Judas Makkabäus ah In einem Traumgeſichtezwei längſt verſtorbene Heilige, den Hohenprieſter Onias und den
Propheten Jeremias, e letzterer ihm ein goldenes Schwert fürden heiligen amp überreichte, und der Verfaſſer des Buches nennt
dieſen Traum einen glaubwürdigen.“) Bei der Verklärung hriſti
auf QMbor erſchien Moſes nd Elias; die drei Jünger Petrus, Jakobus
und deſſen Bruder Johannes chauten ſie und hörten ſie mit dem
Herrn reden.?) Bei der uferſtehung des Erlöſers verließen viele Heiligeihre Gräber und erſchienen vielen n Jeruſalem.s) Warum ollten
nun nicht auch die Seelen im Fegefeuer mit Gottes Zulaſſung oder
auf ſeine Anordnung den Lebenden erſcheinen können, ſei ES, von
denſelben zu erbitten, ſei ES, ihnen eine ihr Heil betreffende
göttliche Mahnung zu bringen.

Nicht allein die heilige Schrift bezeugt die Möglichkeit eines
Verkehres der Geiſter⸗ und Menſchenwelt, ir haben auch aus allen
6⁰⁷ hrhunderten der 1I die glaubwürdigſten Zeugniſſe hiefürmitunter Perſonen, die In der 1 Eln großes Uſehen 9ge
nießen. 88 Rückſicht auf die vielen und unverdächtigen Zeugniſſedieſer glaubwürdigſten Perſonen, die nS entweder, auf ſichere Quellen
geſtützt, olche Erſcheinungen berichten, Vie das eiligen

etrus Damian“) geſchie oder die elbſt olche Erſcheinungen
ahren aben, wie eine heilige ereſia, ſagen die Theologen:b)
iſt gewiß, daß die Im Fegefeuer leidenden Seelen zuweilen den
Augen ihrer Freunde und Verwandten erſchienen ſind, jedoch M
trauriger und betrübter Geſtalt, ſie um ihr Gebet und ihre
Fürbitte anzuflehen.“ Der heilige Thomas von Aquin
ſich hierüber alſo Qus „Man muß Unterſcheiden, was den abgeſchiedenen Seelen nach den Geſetzen der Natur und VaS ihnen nachder Anordnung der göttlichen Vorſehung zukomme, weil, wie Auguſtinus
ſagt, anders die Grenzen der menſchlichen Dinge, anders die Zeichender göttlichen Kräfte In und anders dasjenige, vas auf natürlicheeiſe 1e anders was auf wunderbare Weiſe geſchie Nachdem natürlichen Qufe der Dinge ind die abgeſchiedenen Seelen,
nachdem ſie von ott ihrem Aufenthaltsorte überwieſen worden,

Abervon dem Verkehr mit den Lehenden völlig abgeſondert.
auf Anordnung der göttlichen Vorſehung verlaſſen ſie zuweilenihren Aufenthaltsort und zeigen ſich den Blicken der Menſchen, wie
Auguſtinus von dem Martyrer elix erzählt, der den Bürgern von

Nola,  .. als ſie von den Feinden bedrängt wurden, ichtbar erſchien.
* F Makk 15, 11 Cf. Matth * CF. QAtt

1 PU Cf. Gregor der roße, Dialog. lib IV.
Cd 40 55 56; bei Thalhofer, Bihliothe der Kir hbenväter, Ausgewä  E
Schriften des Gregorius des Großen 288—291. Skaramelli,Mhyſt. Theologie I CD
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Und auch dief kann lauben, daß mitunter den zur Strafe
Verurteilten geſtattet wird, den Lebenden zu erſcheinen entweder zur
Belehrung und Abſchreckung der Menſchen oder, ſoweit eS ſich UmPm

handelt die IM Fegefeuer zurückgehalten werden II ilfe zu
erbitten Vie QAus vielen vom eiligen Gregor dem Großen erzählten
Beiſpielen hervorgeht“.) Der heilige Auguſtinus bezeichnet eS
als „große Unver chämtheit“ olche Erſcheinungen als enne

Unmöglichkeit hinzuſtellen da doch für deren Wirklichkeit ſo viele
eweiſe und vom Geiſte Gottes eſeelte Männer mit ihrem An
chen und ihrer Erfahrung eintreten ehnlich Urteilt über die vor
würfige Sache Benedikt XIV ſeinem erte über die elig und
Heilig prechung der iener Gottes Mit Recht ſagt IDT Erneſt
Nüller OCertum St mortuoOrul apparltiones 6886 Possibiles

t an geli 166 Spliritus sint apparen t gula plurimas
mortuorum apparitiones genumna historia refert

Wo eS ſich umPm die Er cheinung Ener Fegefeuer leidenden
Seele handelt iſt darauf chen ob keine mſtände obwalten welche N.IIIINNNNNINNI  W0nach Aberglauben riechen oder ſonſt die Sache verdächtig machen

Verdächtig der un nach Ener olchen Erſcheinung;
M ihm läge Enn Zeichen des Vorwitzes oder der eitlen Neugierde
vielleicht auch des Stolzes ol inge lenden aber den el
und regen die Phantaſie auf daß leicht oder hört was
man cht; auch kann ott zur Strafe Ex Sünden
pu b5 0 Ulaſſen Wohl önnen die böſen Geiſter wie
das der heilige Uguſtin der heilige Chryſoſtomus der heilige Thomas
und Ut ihnen die Theologen gemeinhin lehren Seelen Verſtorbener
weder aus dem Fegefeuer noch aus der Hölle hervorrufen aber ſie
können den ein annehmen als aren ſie olche eelen und önnen
E die Men chen täuſchen Ein weiter und noch wichtigerer Punkt
iſt der daß von jenen Per ODnen die verſichern eS ſei ihnen
Arme (ele aus dem Reinigungsorte erſchienen nichts getan worden
ſt m Eeine Erſcheinung zu bewirken daß ſie nämlich keine

abergläubi chen ittel anwendeten daß nicht  8  — auf Wahrſagerei hin
deute daß der Zweck der Erſcheinung ſich als ern g9  8 darſtelle;

„RRC0Ss.öG⸗ bG..

daß der Inhalt der ede von Seite der erſchienenen (Cele nichts
enthalte, was irgendwie dem QAuben oder den 9  en Sitten wider—
ſpri oder Iu dieſer Hinſicht verdächtig iſt Auch die Beſſchaffen
heit der Perſon, 8 Erſcheinung gehabt Aben will, iſt wohl
ins Auge faſſen eS kommt viel darauf an ob ſie zum Aber  2
lauben hinneigt oder doch leichtgläubig ſei Einbildungen und
taſtereien ſich hingebe, etwas unverſtändig ſei, überhaupt wenig
Glauben und Zutrauen verdiene, oder ob man von ihr nach en

0 Suppl. q4u 69 2) „Magnae impudentiae Est, negare
anIMas identidem 8uIS sedibus 2d 108 emitti, UIII t0Ot III sapientes 61
Deo pleni idipsum 10he et experimento comprobent 80 De DPTO
mortuis Theologia moralis II, 245
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dieſen Beziehungen hin das Gegenteil feſthalten Urfe Im weiteren
wird der Beichtvater gut tun, enn ſein Beichtkind and frägt,welchen Eindruck die fragliche Erſcheinung auf ＋

E gemacht habeFühlte eS ſich Ur die Erſcheinung 3u einem (ben nach dem
Glauben und en der Frömmigkeit nd Barmherzigkeit mehrangetrieben, E iſt da ein gute Zeichen Endlich iſt auch nochOte Frage aAni Orte, bb da eichtkind von der Wahrheit der Er
ſcheinung von nfang an überzeugt war und noch überzeugt ſeiWenn nämlich Gott eS zuläßt oder will, daß eine im Fegefeuerleidende Seele einem ihrer Freunde oder Verwandten erſcheine, ſoläßt ſich annehmen, daß Gott der gedachten Perſon auch ein ſicheresErkennen der Er  einung verleihe.

Stimmen die angeführten Momente zuſammen, ˙ wird IIG
den Konfeſſarius nicht adeln können, S für einlihält, daß ſeinem Beichtkinde wirklich eine Arm Cele erſchienenſei, und dieſes ſein Urteil auch dem Beichtkinde gegenüber nichtverſchweigt, zumal venn das Beichtkind Wert darauf legt Eine
Gefahr, auf ol eiſe dem Aberglauben Vorſchub zu leiſten, liegtnicht vor

Ein entſcheidendes Irteil darüber zu fällen, ob M einem
gegebenen Falle dieſem oder jenem Beichtkinde eine Arme Seele irk
lich erſchienen ſei, wird für den Beichtvater Er ſein,die Kennzeichen, auf welche ſich ſtützte, für ein ſolches Urteil ehrgünſtig ſind ESs iſt aber ein ſolches Urteil von ſeiner Seite du
nicht notwendig; eS genügt eine wohl begründete Wahrſcheinlichkeit,
um dem Beichtkinde ſagen zu können, daß e5 ſich eines Aberglaubensſchuldig mache, eS die ahrhei der Erſcheinung annehme, und
EeS 3u ermahnen, die Bitten der ihm erſchienenen Seele umſomehrbald u erfüllen, als dieſelben Unzweifelhaft ehr löblich ſeien und
ſicherlich den Seelen, ſie noch Im Fegefeuer 3u leiden aben,ehr nützlich ſein werden. Es ſoll aber das Beichtkind, eS
die angezeigten 9  en Werke verrichtet hat, auch fernerhin der e·dachten Cele Im Gebete denken, nd dieſes auch dann, enn ihr die
Inte Cele Iin einer zweiten Erſcheinung angezeigt hätte, ſie ſei
aus dem Fegefeuer erlöſt Wenn auch NO ſo ehr geneigtſei, die ahrhei der erwähnten Erſcheinung glauben, ſo läge dochregelmäßig wenigſtens keine Gewißheit Vor, die jede Möglichkeiteines Andersſein ausſchlöſſe man ſich täuſchen, ſo wäre das
eine Täuſchung Schaden einer Aarmen (Cele und eine lchewenigſtens mögliche Beſchädigung ird das Beichtkind Uum ſo wenigerwollen, als CS 10 bei ſeinen Gebeten für die gedachte (ele die
Meinung machen könne, enn dieſe Cele des Gehbetes nicht mehrbedürfe, ſo möge ott das Fürbittgebet für dieſelbe einer anderen

Seele oder den Seelen überhaupt zuwenden. Endlich
möge man in Erzählung der gehabten Erſcheinun0 Dinge nicht alle zu faſſen vermögen. Borſiehtig ſein,
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Sollte der Beichtvater wahrnehmen, daß die Erſcheinung
einer armen eele, von welcher das Beichtkind ſpricht, mit lerlei
verdächtigen oder abergläubiſchen Umſtänden verbunden war, ſo ver

hehle ſeine Wahrnehmung dem Beichtkinde nicht; verweiſe ihm
den Vorwitz, deſſen ſich das Beichtkind vielleicht ſchuldig machte und
zeige ihm, wie gefährlich das ſei, verbiete ihm renge, was nach
Aberglaube nd insbeſondere nach Wahrſagerei und eitler Beob⸗
achtung riecht; rege eS zur Reue und zu 9 Vorſätzen ＋

Abergläubiſches unterlief, und ermahne ES, un Einfalt des
Herzens un Gebeten nd ſatisfaktoriſchen Werken der Seelen
ſo 3 gedenken, Wie eS die Uebung der Uuns zeigt

Aus dem eſagten ergibt ſich die Beantwortung der IM Ein
gange erwähnten Frage von el

In dem vorgelegten Falle findet ſich nichts, vas Verdacht ELr ·

I  7 eS Pricht vielmehr alles afür, daß eS ſich hier eine
wirkliche Erſcheinung handle, und iſt namentlich der Inhalt der an

Mövia geſtellten Bitte eumn der kirchlichen ebung durchweg entſprechender.
Wir legen die Löſung unſeres Falles mit der Bemerkung:

Der Beichtvater ird gut tun, venn hinſichtlich der gedachten
Erſcheinung angſam Im Glauben iſt; einmal weil derartige
Erſcheinungen zwar wirklich vorkommen, aber im allgemeinen ſelten
ſind; dann, eil hier allerlei Täuſchungen ſich einſchleichen können,
und endlich, eil nicht ſelten die fraglichen Erſcheinungen auf Wahr⸗
nehmungen von Perſonen ſich ſtützen, die wenig QAuben verdienen
oder auch dieſer und jener verdächtige oder offenbar abergläubiſche
Umſtand bl Erſcheinungen ſich anſchließt Wie eS ein Fehler
wäre, die Möglichkeit fraglicher Erſcheinung U leugnen, ſo wäre
eS kaum ern geringerer Fehler, die Wirklichkeit einer ſolchen Erſcheinung
lei  in 3u glauben. Eine Leichtgläubigkeit würde dem CL·
glauben mehr oder weniger förderlich ſein.

Breitenbach (Tirol Joſe Schweizer.
XII (Beicht und Kopulation.) Kommt um ⁊⁴8 Uhr ru

Titius, ein Lokomotivbezwinger, n den Beichtſtuhl und ſpricht „Hoch
würden, ich bin Bräutigam, der Herr Pfarrer ſagte, ich ſoll beichten
gehen. Ich  & halte aber auf das Beichten nichts und was ſoll ein Ar
beiter ſündigen, der nichts hat als das harte Arbeiten Tag und Na t,
chen Sie, jetzt muß ich chon wieder bis Uhr auf dem Bahnhof
erſcheinen.“ Mehr agte nicht!

Was für eine Aufgabe hat da der Beichtvater? Die Sachlage
iſt dieſe Titius iſt Bräutigam, ogleich mit dem Uhr
Zuge nach Hauſe kommt, iſt Hochzeit. Um das heilige Sakrament der
Ehe würdig und für den neuen Stand ſegensreich zu empfangen, iſt
der Stand der heiligmachenden nade erfordert, nicht vorhanden,
3 erwerben durch das Ußſakrament.

Titius ſcheint aber nit dieſer letzten Bedingung nicht einver⸗
ſtanden zu ſein, denn hält nichts darauf. Der Pfarrer hat ihn


